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An die Mitglieder der Geschäftsführung der 
CogVis Software und Consulting GmbH, 
Wien 
 
 
 
Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 der  
 

CogVis Software und Consulting GmbH, 
Wien, 

(im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" genannt) 
 

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht: 
 
 
 

1. PRÜFUNGSVERTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Mit Gesellschafterbeschluss vom 31. Oktober 2022 
der CogVis Software und Consulting GmbH, Wien, 
wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2022 gewählt. Die Gesellschaft, vertreten durch 
die Geschäftsführung, schloss mit uns einen Prü-
fungsvertrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2022 unter Einbeziehung der Buchführung gemäß 
den §§ 269ff UGB zu prüfen. Der Prüfungsauftrag ist 
im Zuge der Abspaltung des Prüfungsbetriebes der 
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft mit Wirkung zum 26. Jänner 
2023 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge mit allen 
Rechten und Pflichten auf die BDO Assurance GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft übergegangen. 
 
Bei der geprüften Gesellschaft handelt es sich um 
eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 221 
UGB. 
 
Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um 
eine freiwillige Prüfung. 
 
Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses und der Buchführung 
die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden.  
 
Bei der durchgeführten Prüfung handelt es sich um 
eine Erstprüfung. 
 
Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und die berufs-
üblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchfüh-
rung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze er-

fordern die Anwendung der internationalen Prü-
fungsstandards (International Standards on Audi-
ting). Wir weisen darauf hin, dass die Abschlussprü-
fung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des 
Abschlusses gewährleisten soll. Eine absolute Sicher-
heit lässt sich nicht erreichen, weil jedem internen 
Kontrollsystem die Möglichkeit von Fehlern imma-
nent ist und auf Grund der stichprobengestützten 
Prüfung ein unvermeidbares Risiko besteht, dass we-
sentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss 
unentdeckt bleiben. Die Prüfung erstreckte sich nicht 
auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von 
Sonderprüfungen bilden.  
 
Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im 
Zeitraum von November 2022 bis August 2023 über-
wiegend in den Räumen unserer Kanzlei in Wien 
durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Be-
richtes materiell abgeschlossen. 
 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftra-
ges ist Herr Harald Micheli, MA, Wirtschaftsprüfer, 
verantwortlich. 
 
Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesell-
schaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die 
von der Kammer der Steuerberater:innen und Wirt-
schaftsprüfer:innen herausgegebenen "Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandbe-
rufe" (Beilage IV) einen integrierten Bestandteil bil-
den.  
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Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur zwi-
schen der Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, 
sondern auch gegenüber Dritten. Unsere Verant-
wortlichkeit und Haftung bei der Prüfung ist analog 
zu § 275 Abs. 2 UGB (Haftungsregelung bei der Ab-

schlussprüfung einer kleinen oder mittelgroßen Ge-
sellschaft) gegenüber der Gesellschaft aber auch ge-
genüber Dritten mit insgesamt 2 Millionen Euro be-
grenzt. 
 

2. AUFGLIEDERUNG UND ERLÄUTERUNG VON WESENTLICHEN POSTEN DES 
JAHRESABSCHLUSSES 

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterun-
gen von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses 
sind im Anhang des Jahresabschlusses enthalten.  

Wir verweisen daher auf die entsprechenden Anga-
ben der Geschäftsführung im Anhang des Jahresab-
schlusses. 
 

3. ZUSAMMENFASSUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES 

FESTSTELLUNGEN ZUR GESETZMÄßIGKEIT VON 
BUCHFÜHRUNG UND JAHRESABSCHLUSS 

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften und der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest. 
 
Im Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten 
Prüfungsansatzes haben wir – soweit wir dies für un-
sere Prüfungsaussage für notwendig erachteten – die 
internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungs-
legungsprozesses in die Prüfung einbezogen.  
 
Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresab-
schlusses verweisen wir auf unsere Ausführungen im 
Bestätigungsvermerk.  
 
ERTEILTE AUSKÜNFTE 

Der gesetzliche Vertreter erteilte die von uns verlang-
ten Aufklärungen und Nachweise. Eine vom gesetz-
lichen Vertreter unterfertigte Vollständigkeitserklä-
rung haben wir zu unseren Akten genommen. 

NACHTEILIGE VERÄNDERUNGEN DER 
VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE 
UND WESENTLICHE VERLUSTE 

Die CogVis Software und Consulting GmbH weist für 
das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 
EUR -1.871.209,33 aus (VJ: EUR -1.118.930,59). Der 
Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem An-
stieg der Personalaufwendungen (von durchschnitt-
lich 11 Personen im Geschäftsjahr 2021 auf durch-
schnittlich 19 Personen im Geschäftsjahr 2022). 

 
STELLUNGNAHME ZU TATSACHEN NACH § 273 
ABS. 2 UND ABS. 3 UGB (AUSÜBUNG DER 
REDEPFLICHT) 

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschluss-
prüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den 
Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder 
ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können 
oder die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen 
Vertreters oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz 
oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. Wesentli-
che Schwächen bei den internen Kontrollen des 
Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur 
Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Ver-
mutung eines Reorganisationsbedarfs (§ 22 Abs. 1 Z 1 
URG) sind nicht gegeben. 
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4. BESTÄTIGUNGSVERMERK 

BERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 

PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben den Jahresabschluss der CogVis Software 
und Consulting GmbH, Wien, bestehend aus der Bi-
lanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Ver-
lustrechnung für das an diesem Stichtag endende Ge-
schäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022 sowie 
der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem 
Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
Vorschriften. 
 
GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese 
Grundsätze erfordern die Anwendung der Internatio-
nal Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwort-
lichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig 
in Übereinstimmung mit den österreichischen unter-
nehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften, und wir haben unsere sonstigen beruflichen 
Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise bis zum Datum des 
Bestätigungsvermerkes ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
diesem Datum zu dienen. 
 
Unsere Verantwortlichkeit und Haftung bei der Ab-
schlussprüfung ist analog zu § 275 Abs. 2 UGB (Haf-
tungsregelung bei der Abschlussprüfung einer kleinen 
oder mittelgroßen Gesellschaft) gegenüber der Ge-
sellschaft und auch gegenüber Dritten mit insgesamt 
2 Millionen Euro begrenzt. 
 
 

 

 

HERVORHEBUNG EINES SACHVERHALTES 

Wir verweisen auf den Anhang Punkt 1.1.1 Allgemeine 
Grundsätze des Jahresabschlusses, wo die Grundla-
gen und Annahmen bezüglich der Einschätzung der 
Unternehmensfortführung durch die Geschäftsfüh-
rung erläutert wird. Unser Prüfungsurteil ist im Hin-
blick auf diesen Sachverhalt nicht modifiziert. 
 
SONSTIGER SACHVERHALT 

Der Jahresabschluss der CogVis Software und Con-
sulting GmbH für das am 31.12.2021 endende Ge-
schäftsjahr wurde weder von uns noch von einem an-
deren Abschlussprüfer geprüft. 
 
VERANTWORTLICHKEITEN DES GESETZLICHEN 
VERTRETERS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS 

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften ein möglichst 
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 
gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie dafür, 
den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der 
gesetzliche Vertreter beabsichtigt, entweder die Ge-
sellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätig-
keit einzustellen, oder hat keine realistische Alterna-
tive dazu. 
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VERANTWORTLICHKEITEN DES ABSCHLUSS-
PRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES 

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsur-
teil beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwen-
dung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine 
solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grund-
lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA 
erfordern, üben wir während der gesamten Ab-
schlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus gilt: 
 
 Wir identifizieren und beurteilen die Risiken we-

sentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern im Ab-
schluss, planen Prüfungshandlungen als Reak-
tion auf diese Risiken, führen sie durch und er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche fal-
sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen oder das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 

 

 

 

 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die 
Abschlussprüfung relevanten internen Kontroll-
system, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems der Gesellschaft abzugeben. 

 Wir beurteilen die Angemessenheit der vom 
gesetzlichen Vertreter angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der vom gesetzlichen Vertreter dargestell-
ten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 
und damit zusammenhängende Angaben. 

 Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit durch den gesetzlichen Ver-
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir die Schlussfolgerung zie-
hen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 
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 Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, 
dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

 
 
Wien, am 28. August  2023 
 

BDO Assurance GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

(als Gesamtrechtsnachfolgerin der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft) 
 
 
 

 ppa. Harald Micheli, MA Mag. Gerhard Posautz 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses mit unserem Bestätigungsvermerk darf nur in der von uns bestä-
tigten Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und vollständigen 
Jahresabschluss. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des § 281 Abs. 2 UGB zu beachten. 


